
Hinweisblatt zum Antrag auf Beratungshilfe

Allgemeine Hinweise

Wozu Beralungshilfe?

Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen können Beratungshilfe bekommen, um sich rechtlich beraten
und, soweit er{orderlich, vertreten zu lassen. Beratungshilfe kann auf allen Rechtsgebieten erteilt werden,

Näheres erfahren Sie bei den Gerichten und den Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälten sowie den sonstioen
Beratungspersonen.

Wer erhält Beratungshilfe, was sird die Vorausselzungen dafür?

Beralungshilfe erhält, wer nach seinen peßönlichen und wirtschaftlichen Verhalinissen die für eine Beratung oder
Vefiretung erforderlichen ilitlel nicht aufbringen kann. Dies sind in der Regel Personen, die laufende
Leislungen zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (,,Sozialhilfe") beziehen. Aber auch
bei anderen Persofien mit geringem Einkommen können die Voraussetzungen dafür vorliegen. Nähere Auskünfte
erteilen ggf. die Amtsgerichte und die Beralungspeßonen.

Es dai'f lhnen zudem keine andere Möglichkeit zur kostenlosen Beratung und/oder Vertretung in der von
lhnen genannten Angelegenheit zur Verfügung stehen (wie z. B. in der Regel als Mitglied in einer Gewerkschaft,
einem Mieterverein oder wenn Sie erne Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben). Es darf lhnen in

derseiben Angelegenheit auch nicht bereits Beratungshilfe bewilligt oder vom Gericht versagt worden sein.
Ob es sich um dieselbe Angelegenheit handelt, muss ggf. im E;nzelfall beurteilt werden.

Da die Beratungshilfe für die Wahmehmung von Rechten außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens gewährt wird,
darf in derselben Angelegenhert kein gerichtliches Verfahren anhängig sein. Dazu gehört z. B. auch ein
Streilschlichtungsverfahren vor einer Gütestelle, das in einigen Ländern vor Erhebung einer Klage durchgeführt
werden muss (obligatorisches Güteverfahren nach $ 15a des Gesetzes bekeffend die Einführung der
Zivilprozessordnung). Wer sich in einem gerichtlichen Verfahren vertreten lassen möchte, kann Prozesskosten-
beziehungsweise Verfahrenskostenhilfe bekommen.

Des Weiteren darf die beabsichtigte lnanspruchnahme der Beratungshilfe nicht mutwillig sein. Sie ist dann nicht
mutwillig, wenn Sie nicht von Beratung absehen würden, wenn Sie die Kosten selbst tragen müssten.

Erforderlich ist ein Antrag, der mündlich oder schrifllich gestellt werden kann. Für einen schriftlichen Antrag ist
das anhängende Formular zu benutzen. Sie können den Antrag bei dem Amtsgericht stellen oder Sie können
unmiltelbar eine der unten genannten Befatungspersonen lhrer Wahl mit der Bitte um Beratungshilfe aufsuchen.
In diesen Fällen muss der Antrag binnen 4 Wochen nach Beratungsbeginn beim Amtsgericht eingehen,
sonst wird der Antrag auf Beratungshilfe abgelehnt,

Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung von Beratungshilfe vor, stellt das Amtsgericht, sofem es nicht
selbsl die Beratung vornimmt, lhnen einen Berechtigungsschein für Beratungshilfe durch eine
Beraiungsperson lhrer Wahl aus. Gegen ejnen Beschluss des Amtsgerichts, durch den lhr Antrag
zurückgewiesen wird, ist der nicht befristete Rechtsbehelf der Erinnerung statthaft. Das bedeutet, dass Sie dem
Gericht schriftlich darlegen können, warum Sie mit der Entscheidung nicht einverstanden sind.

Wer gewährt Beratungshilfe?

Die Beratungshilfe gewähren zum einen die BeratrJngspersonen (Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie
in Kammern zugelassene Rechtsbeistände, in steuerrechtlichen Angelegenheiten auch Steueöeraler und
W(schaftsprüfer; in Rentenangelegenheiten auch Rentenberate|. Besondere anwaltliche Beratungsstellen,
die aufgrund einer Vereinbarung mit den Landesjuslizverwaltungen eingerichtet worden sind, gewähren ebenfalls
Beratungshille. Sie alle sind - außer in besonderen Ausnahmelälien - zur Beratungshilfe verpflichtel.

Auch das Amtsgericht gewährt direkt Beratungshilfe. Es e*eilt eine sofortige Auskunft, soweit lhrem Anliegen
dadurch entsprochen werden kann. Das Amtsgericht weist auch auf andere Möglichkeiten der Hille hin. lm
Ubrigen nimmt es lhren Antrag auf Beratungshilfe oder lhre Erklärung auf und stellt ggt. einen
Berechtigungsschein aus.



Was kostet mich die Beratungshilfe?

Wird die Beratungshille nicht bereits durch das Amtsgericht selbst, sondem durch eine Beratungsperson gewährt,

so haben Sie an die Beratungsperson 15 Euro zu bezahlen. Die Beratungsperson kann auf diese Gebühr auch
veeichten. Alle übflgen Kosten der Beratungshilfe trägt in allef Regel die Landeskasse.

Weilergehende Gebühren können auf Sie zukommen, wenn das Amlsgeracht lhren Antrag auf Beratungshilfe
ablehnt, nachdem eine Beratung bereits erfolgt ist, oder die Bewilligung von Beratungshilfe wieder
aufgehoben wird. In diesen Fällen müssen Sie die Kosten für die Beratungshilfe fagen. Nähere Auskünfte dazu
erteilen ggf. die Amtsgerichte und die Beratungspeßonen.

Weitete Kosten können auch auf Sie zukommen, wenn Sie infolge der Beratung durch Beratungshilfe etwas
erlangt haben. Die Beratungsperson kann dann den Antrag stellen, dass die Beratungshilfe aufgehoben wird und
von lhnen cjie vorher mit lhnen für diesen Fall vereinbarten Oebühren verlangen. Darauf müssen Sie aber im
Vorwege beider lVandatsübernahme von der Beratungspefson schriftlich hingewiesen werden.

Was ist bei der Antragstellüng zu beachten?

Lesen Sie bitte das Antragfomular sorgfältig durch und füllen Sie es gewissenhaft aus. Sie finden auf der
nächsten Seite Hinweise, die lhnen die Beantwortung der Fragen erleichtem sollen. Wenn Sie beim Ausfüllen
Schwierigkeiten haben, wird lhnen das Amlsgericht oder lhre Beratungsperson behilflich sein.

Sollte der Raum irn Antragsformular nicht ausreichen, können Sie Angaben aui einem gesonderten Biatl machen.
Bitte weisen Sie in dem betreffenden Feld auf das beigefügte Blatt hin.

Da die t\,4i1tel fÜr Beratungshilfe von der Allgemelnheit durch Steuern aufgebracht werden, muss das Gericht
prüfen, ob Sie Anspruch darauf haben. Das Formular soll diese Prufung erleichtern, Haben Sie daher bitte
Verständnis dafür, dass Sie lhre persönlichen und wirtschaftlichen Veftältnisse darlegen müssen.

Wichtig:

Bitle {ügen Sie alle notwendigen BeleEe (insbesondere über lhr Einkommen, lhr Vermögen und lhre
Belastungen) in Kopie bei. Sie ersparen sich RücKragen, die das Verfahren vezögern. Antworten Sie
wahrheitsgemäß und vollständig, sonst kann schon bewilligte Beratungshilte wieder aufgehoben werden
und Sie miissen die angefallenen Kosten nachzahlen.

Das Gericht kann Sie auch auffordern, fehlende Belege nachzureichen und lhre Angaben an Eides statt
zu versichern. Wenn Sie angeforderte Belege nicht nachreichen, kann dies dazu führen, dass lhr Antrag
auf Bewilligung von Beratungshilfe zurückgewiesen wird. Bei bewusst falschen oder unvollständigen
Angaben droht lhn€n außerdem strafrechtliche Verfolgung.



Ausfüllhinweise

Geben Sie bifte an. was voBefallen ist und weshalb Sie beralen werden wollen. Stellen Sie dazu den

Sachverhalt kuz dar und geben Sie gegebenenfalls Name und Anschrilt lhres Gegners an.

Rechtsschutrversicherung: Sollten Sie eine Rechtsschutzversicherung haben, klären Sie bitte vorher mit

lhrer Versicherung. ob diese Für die Kosten aufkommt, Beratungshilfe kann nur bewilligt werden, wenn dies
vorab geklä11ist (bitte frjgen Sie das Schreiben der Rechtsschuuversicherung ggf. bei).

Andenveitige Möglichkeit der Beratung/Vertretung: Organisaiionen wie zum Beispiel Mietervereine oder

Gewerkschaften bieten für ihre Mitglieder in der Regel kostenlose Beratung und Vertretung. Dann haben Sie

in der Regel keinen Anspruch auf Beratungshilfe. Wenn Sie diese Möglichkeit für nicht ausreichend halten,

begninden Sie dies bitte aut einem gesonderten Blalt.

Bisherige Bewilligung von Beratungshilfe: Wurde lhnen Beratungshilfe in derselben Angelegenheit zu

einem früheren ZeitpunK bereits bewiiligt, muss lhr Antrag abgelehnt werden. Wenn bezüglich einer bereits

bewilligten Beratungshilfe Zweifel bestehen könnten. ob es sich um die dieselbe Angelegenheit handelt,
geben Sie bitie auf einem gesonderlen Blatt das Datum der damaligen Bewilligung, den Namen und die
Anschrift der Beratungsperson an und benennen Sie die Gründe, weshalb Sie emeul Beratungshilfe

beantragen.
Anhängiges gerichtliches Verfahren: Beratungshilfe kann nur bewilligt werden. wenn in derselben

Angelegenheit kein gerichtliches Verfahren gefühn wurde oder wird. Dies müssen Sie auch ausdrücklich

versichern. Wenn bezüglich eines anhängigen oder durchgefühden Gerichtsverfahrens Zweifel bestehen

könnten, geben Sie bitte auf einem gesonderten Blatt das zuständige Gericht und das dortige AKenzeichen
an und benennen Sie kun die Gründe. warum es sich nicht um dieselbe Angelegenheit handelt.

Als Bruttoeinkommen geben Sie hier bitte alle lhre Einkünfle in Geld oder Geldeswert an, insbesondere

ELohn, Gehalt iauch Weihnachisgeld und Urlaubsgeld), Arbeitslosengeld, Einkünfte aus selbständiger
Arbeit, Renten,

Llfinkünfte aus Vermietung oder Verpachtung, Einkünfte aus Kapitalvermögen,

L-i Unte$altsleistungen,
Ll Kindergeld, Wohngeld, Ausbildungsförderung,

Als Nettoeinkommen gilt der Betrag. der zur Verfügung steht, nachdem alle nötigen Leislungen abgezogen

wurden, insbesondere

Edie auf das Einkommen zu enkichtenden Steuern,

EPflichtbeiträge zur Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung),

LJBeiträge zu sonstigen Versicherungen wie z.B. eine sogenannte Riester-Altersvorsorge (bitte auf

_einem gesonderlen Blatt erläutern).

i--JWerbungskosten (notwendjge Aufwendungen für Eruierb Sicherung und Erhalt der Einnahmen, zum

Beispiel Berufskleidung, Gewerkschaftsbeikag, Kosten für die Fahrt zur Arbeit).

Maßgebend ist in der Regel der letzte Monat vor der Antragstellung: bei Einkünften aus selbständiger Arbeit
sowie bei unregelmäßig anfallenden Einkünflen ist jedoch ein Zwölftel der voraussichllichen Jahreseinkünfte
anzugeben. Das Einkommen des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartners bzw. der Ehegattin oder
eingetragenen Lebenspa(nerin ist anzugeben, weil er oCer sie unter Umständen als unterhaltsverpflichtete
Person in wichtigen und dringenden Angelegenheiten für die Kosten der lnanspruchnahme einer
Beratungsperson aufkommen muss.

Fügen Sie bitte für alle Angaben Eelege bei, zum Beispiel Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, einen
Bewilligungsbescheid nach dem Zweilen Buch Sozialgesetzbuch mit Berechnungsbogen, oder wenn Sie
selbstsiändig sind, bitte den letzten Steuerbescheid.

Die Kosten für lhre Unterkunfl werden berücksichtigt, soweit sie nicht in einem auffälligen l\,lissverhältnis
zu lhren Lebensverhältnissen stehen. Für die monatlichen Wohnkosten geben Sie bitte bei Mietwohnungen
die lViete nebst Heizungs- und Nebenkosten (das sind die auf den lllieter umgelegten Betdebskosten) än.
Stlomkosten (soweit es sich nicht um Heizkosten handelt) und Kosten für Telefon gehören dagegen nicht zu



den Wohnkosten. Bei Wohneigentum geben Sie bitte die Zins- und Tilgungsraten auf
DarlehenlHypotheken/Grundschulden nebst Heizungs- und Betriebskosten an.

Es liegl in lhrem lnteresse anzugeben. welchen Personen Sie Unterhalt gewähren und ob diese eigene
Einkünfte haben. Denn die Unterhaltsleislung wird berucksichtigt, wenn Sie zu dieser geseElich verpflichtet

sind. Wenn Sie den Unterhalt nicht ausschließlich durch Zahlung gewähren (beispjelsweise wejl ein Kind
nicht nur Zahlungen von lhnen erhält, sondern ganz oder teilweise bei lhnen wohnt und versorgt wird),
lassen Sie diese Spalte bitte frei. Es wird dann für jeden Angehörigen ein gesetzlich festgelegter
Unterhaltsf reibetfag angeset2t.

Geben Sie bitte zunächst alle Bankkonten an, die lhnen, lhrem Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner

bzw. lhrer Ehegattin/ eingetragenen Lebenspa(nerin jeweils alleine oder gemeinsam gehören. Diese

Angaben sind auch bei fehlendem Guthaben erfordedrch. da die Kontostände ggf. mit anderen
Vermögenswerten aufgerechnel werden können. Eeratungshilfe kann auch dann bewilligt werden, wenn

zwar Vermögenswerte vorhanden sind, diese aber zur Sicherung einer angemessenen Lebensgrundlage

oder einer angemessenen Vorsorge dienen. Solche Vermögenswerte sind zum Beispiei

Üein selbst genuutes angemessenes Hausgrundstück (Familienheim),

l]]ein von lhnen oder der Familie genutztes angemessenes Kraftiahzeug, sofern dieses für die

Berufsausbildung oder die Berufsausübung benötigt wird,

Eklejnere Barbeträge oder Geldwerte (Beträge bis insgesamt 2600 Euro für Sie penönlich zuzüglich

256 Euro für jede Person, der Sie Unlerhalt gewähren, sind in der Regel als ein solcher kleinerer
Ftatr.n ,nTUcohan\

i-lHausrat und Kleidung sowie Gegenstände, die für die Berufsausbildung oder die Beruisausübung
benötigt werden (diese müssen Sie nur angeben, wenn sie über das Ubliche hinausgehen oder
wertvollsind),

Eder angesparte Betrag einer sogenannten Riester-Altersvorsorge.

Sollte der Einsatz oder die Verwertung eines anderen Vermögensgegenstandes lür Sie und lhre Familie eine
Häde bedeuten, edäutern Sie dies bitte auf eanem gesonderlen Blatt.

Zahlungsverpflichtungen und sonstige besondere Belastungen können berücksichtigt werden, soweit
dies angemessen ist. Unter Zahlungsverpflichtungen fallen insbesondere Kreditraten, sofem sie
tatsächlich getilgt werden. Sonstige besondere gelastungen können zum Beispiel zusätzliche ärztliche
Behandlungskosten, Aufwendungen für außerschulische Lemförderung, BAföG-Dadehensraten oder
l\.4ehrausgaben lür einen behinderten Angehörigen sein. Auch eine Unterhaltsbelastung des Ehegatten oder
eingetragenen Lebenspartners bzw. der Ehegattin oder eingetragenen Lebenspartnerin aus seiner bzw. ihrer
küheren Ehe oder eingetragenen Lebenspartneßchaft kann hier angegeben werden. Bitte fügen Sie sowohl
für die geltend gemachte Zahlungsverpflichtung oder sonstige Belaslung als auch für die Zahlungen, die Sie
leisten, und die Restschuld Belege bei {2. B, Kopie des Kreditvertrags, Kopien der Konloauszüge o. A.).

Wenn Sie Leistungen nach dem Zweilen oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch erhalten und sich in einer
besonderen Lebenssituation befinden, werden die bei Ihnen anerkannten Mehrbedarfe gemäß S 21 SGB ll
oder $ 30 SGB Xll ebenfalls als besondere Belastung berücksichtigt. Beispiele hierfür sind:
- Feststellung des Merkzeichens G und Eneichen der Altersgrenze/volle Erwerbsminderung
- Werdende Mütter nach der'12. Schwangerschaftswoche
- Alleineziehende Personen, die mit einem oder mehreren minderjährigen Kindem zusammenleben
- Behinderte Personen, denen bestimmte Leistungen gem. SGB Xll zuerkannt werden
- Personen, die medizinisch bedingt einer kostenaufuändigen Ernährung bedürfen
- DezentraleWarmwasserversorgung
- UnabweisbarerlaufenderlVehrauiwand.
Weisen Sie auf die anerkannten Mehrbedarfe aufgrund lhrer besonderen Lebenssituation bitte ggi hin.
Angaben zu Zahlungen dafür sind in diesen Fällen nicht erforderlich.



An das

Amtsgericht

Posfleitsahl, ort

lch beaniage Beratungshi{e in folgender Angelegenheil (bilie Sactuerialt kutz edäuem}:

E In dsr vorliggender Angeleggnh€it tritl keim Redrlssdru?veßiclgrung €in.

E h di€sef Angelegenheit bestohl rur mbh nsdl mener Kennhis keino gndere Mtlglidrkei! kostenlo6e Sefatung und Vertetung in Ansprudr 2u nehmen.

E l0 dieser 

^ngel€genheit 

ist mh bishd B€ratuigshife weder bewilligt nodr vefsagt $orden.

E h diesor Angelegenheit wid odd $rde von mir bisher keio go.idüid6s Vedahr€n gelijhn.

Wichtioi W.I|n Ei. nicht äll€ diasa Xäs|ch.n ankreuz.' käinen, larn 8€raturgFhilte nicht b.willigt {.rdon. Eine Eeantvodrng d.r wett r.n
Fng.n irt itrnn !iqb! €rfordrrllch.

ldrhabenona{id|eEinkin{teinHöhevonhuüo...................._.....EUR.neüo.._......_.............._..EUR.

E Metn Ehegatelirneine Ehegallin bzw. l€in eingeFageher Leb€nspaüer/meine einqebagen€ Lsb€nsparhein hal monatliche Enhjnie von neüo

.........,................EUR.

lveine Wohn!ng hal eine Göße von . ............... m,- Die Wohnkost€n bolragen monanich tnslesemt.......................-...EUR. lch zahle davon ....... EUR.

lch bewohne diese \ryohnung E a ein /E mil ............--... weiteren Petsd|(en).

ä s<

Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe

Antragslelld (Namo, Vomarne. ggL 60&dsname) Beruf, E. €|u(äägkeil Getü.lsdatun Familiensbrd

Anschdft (Sral3e, Hausnumner. PosdeiEahl. Wohnort) Tagg.rb€r l€l€lonisctl gmidDar u{er
Nummet

l

'1

Welden Angehijrig$ gewähren sio Unbfialt?
UrLöalltrnrtF6@Gellfl.hlhg.i.b..&dldlreh
SrwihnDg ym Unbrdi lierpi.glig .!c .rLtgen. 8i!.
.!.re^ g€ h'€| rle vra€ dj4d 

^a?diti$i 
( ildrit

.ur. Em 3E vd llü€. &Edltr ab€idtt

Gebuns-
dabm

Familienveftalb s

de6 Angehörigen

ar hnen B 3.

Wann Sie d€n Untoftalt
ou56.hließlirl durdi
Zahllng lei6len

Hat dieser Aig*örigo eEene
Ernnahnen? {:. I r{$ü"ig3rrrr.
ij.l6nx@hruno vm ändi!ü Elr.d€ill

tr

tr

D

tr



Bankkonten/Grundeigentum/Krafi fahrzeug€/Bargeld/y'emögenswerte

Bilte geb€n Sle unler,Eigentümor/lnhabef' an, wem dieser 66genst6nd gohödi A = mirallein, B = meinom Eh6gatlon/oingotagenen Lebenspadner allein
bzw. meinef Ehegattin/meinor elhgglragshon Lebsnsparlnedn alloin, C = moinem Ehegatten/eingetBgenen

Giro-, Sparkonten und
andere Eankkonten,
Bausparkonten, Wertpapiere

INeinn Ja

Bezelchnung der Bank, Spa*ass6/des sonsligen Xledilinslitlls; bei
Bauspa*onten Auszahlungstemin !nd VaMendun$zweckl

Konlostand in EURi

Grundeigentum

{arm Beispael Grundstijd(
Famiiienheim, Wohnüngseigentum,
Eöbaurccht)

LlNein LIJä

Eozeidrn!ng nadr Laqe, C6ße, Nulzirngsalt: Verkei6wen h EIJR:

Kraftfahe euge

ENeiiüJa
Faheelgarl, Märke, Typ, Bau-, Ansahatfungsiahr, km-Standi

Sonstige Vermögenswerle

rzim Eeispel
(ap{ailebensveßid|erung, Baqeld.
Weigegenslände, Forderungen,
Ansptudr aus Zugewinnausgleidr)

LlNein LlJa

Rüclkaufsv/ed oder
Verkeh6r,ed in EUR:

Zahlungsverpflichtungen und sonstige besondere Belastungen

Haben Sie oder lhr Ehegatteieingetragener Lebenspainer bzw. lhre Ehegattin/eingetragene Lebenspadnein Zshlungsvepiichtungen?

EHein E la

Veöindlichke'l iz. B.

"Kredir)

Cfü&r(z B
,q€rkssel

Ve$sdrlusarred: Raten lauten brs; Resbdluld
EUR:

khzt$
da'dtfil.
Etß:

B'6gd*n!6-

El'€d41

daäJnl. EUR:



Hson Sie odü lk Ehega[e/dngebag€ne. Lsbsrspetr€r bzxr. lhß Ehgaütdaing*egäe t€beffipaftt€dn sdlgbo b3sond€tD

B€le3tung€n?

INdnEJa

LrüqrFtxr b'.
EfFg,üt,
€lng€ü. L€üsEpqhah
zahltmü. EURI

ld| habs mich unmindbar an eine Beratungsp€rson gewandt. Die Bemlung und/oder VefMr{ hat ersünab am
..............stattgefu nden.

Name und Ansdrifr der B€ra$ngsperson (ggf. Stempel):

lch versichere, dass mir in dsrsolben Angelegenheit Beratungshilfe w€der geMrährl nodr durdt das Goriöt v€rsagt wordon

ist und dass in deß€lb€fl Angelegenheit kein piüüft$es Verlairen anhängig lst oder war.

lch v€fsi{ieß, dass meine Aflgaben vdlstädig und wahr sind. Die Algiemoircn Hht/veis€ urd die fusfüllhlrueiso zu
dies€m Fomuh habe ich E'halbn.

Mir ist bokannt, dass das G€ridtt verlang€n kann, dass ich m€ine Argabqr gbuthafr madF und insöesodeo audt die
Abgabe €iner VeßiöentE ar Eides slalt fod6m ksnn.

Mir ist bekannt dass unvollstärdige oder unrid|lige Aruaben die Aulhebüng der Beü{illi{ryrg von B€ßtun$hife wd ggf.

audr eine Strafißdolgung nadr sidr ziehen kahnen.

od, Daum Untenürift d83 Anüagrbüq$/d€r tuiroddlsh


